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Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement 

 
 
§ 27           Grünflächenziffer 
 
1 Die Grünflächenziffer ist das Verhältnis der anrechenbaren Grünfläche zur anrechenbaren 
Grundstücksfläche. 
 
2 Sie kann je nach Zone unterschiedlich festgelegt werden. 
 
Erläuterungen Absatz 1 

 
Die Definition der Grünflächenziffer (GZ) in Absatz 1 entspricht der Formulie-
rung in Ziffer 8.5 des Anhangs 1 zur IVHB (B 62 vom 25. Januar 2013, S. 27, in: 
KR 2013, S. 535). 
 
Absatz 2 
 
Mit Absatz 2 wird eine unterschiedliche Festlegung der GZ je nach Zone zu-
gelassen, eine Differenzierung auch nach Nutzung und Gebäude dagegen 
wäre hier unsinnig. 
Das Verhältnis zwischen GZ und Grünzone etwa bei deren Festlegung im Be-
reich einer Arbeitszone stellt sich wie folgt dar: 
- Liegt ein Grundstück teilweise in der Arbeits- und teilweise in der 

Grünzone (jeweils als Grundnutzung festgelegt) und gilt für die Arbeits-
zone eine minimale Grünflächenziffer, so muss diese Ziffer für den in der 
Arbeitszone liegenden Teil des Grundstücks eingehalten werden. Die 
Grünflächen werden kumuliert. 

- Wird die Grünzone einem Teil der Arbeitszone, für die zudem eine mini-
male Grünflächenziffer gilt, überlagert, kann die Fläche der überlagerten 
Grünzone an die Grünflächenziffer angerechnet werden, sofern sie als an-
rechenbare Grünfläche nach den Vorgaben in § 18 PBV gilt. Planerisch ist 
dies sinnvoll, wo - anders als oben - der Umfang der Grünflächen nicht 
vergrössert, deren Lage aber bestimmt werden soll. 

- Gilt für die Arbeitszone allein eine Grünflächenziffer, bestehen zur Lage 
der Grünflächen keine Vorgaben (B 62 vom 25. Januar 2013, S. 27, in: KR 
2013, S. 535 f.). 

 
►Der Regierungsrat setzt § 27 gemeindeweise in Kraft (vgl. Anhang PBG). 

PBV – § 11 [Anrechenbare Grundstücksfläche] 
 Dieser Paragraph entspricht Ziffer 8.1 des Anhangs 1 zur IVHB. Die anre-

chenbare Grundstücksfläche (aGSF) ist für die Bestimmung der Überbau-
ungsziffer (§ 25 PBG) und der Grünflächenziffer (§ 27 PBG) von Bedeutung. 
Wie bisher zählen nur in der Bauzone liegende Flächen zur aGSF (Abs. 1); 
darunter fallen auch die Hauszufahrten (Abs. 2). Die Grund- und Grober-
schliessung gemäss Absatz 3 umfasst das übergeordnete Strassennetz, die 
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Feinerschliessung jene Strassen, die Grundstücke erschliessen (z.B. Stich-
strasse). Diese Erschliessungsflächen zählen nicht zur aGSF, weshalb sie 
von der Hauszufahrt abzugrenzen sind. Wälder und Gewässer sind eben-
falls nicht Teil der aGSF, auch wenn dies nicht ausdrücklich erwähnt wird. 
Für die Abgrenzung der Gewässer gilt die Messweise gemäss § 4 WBG, 
wonach die Böschungsoberkante oder - bei ausparzellierten Gewässern - 
die Gewässergrenze massgebend ist. 

 
– § 18 Berechnung 
 Wie in § 27 Absatz 1 PBG definiert, entspricht die GZ der Verhältniszahl 

der anrechenbaren Grünfläche zur anrechenbaren Grundstücksfläche. Ab-
satz 1 der Regelung in § 18 PBV entspricht Ziffer 8.5 des Anhangs 1 zur 
IVHB, wobei im ersten Teilsatz die Wendung "natürliche und bepflanzte 
Bodenflächen" anstelle der unüblichen Schreibweise "und/oder" verwen-
det wird. Erklärend wird in Absatz 2 ausgeführt, was als begrünte und be-
pflanzte Bodenfläche gilt. Dabei wurde die in der Ziffer 7.3 der Schweizer 
Norm SN 504 421 verwendete Umschreibung übernommen. Als anrechen-
bare Grünflächen gelten also - wie schon bisher (vgl. § 24 Abs. 1 Anhang 
PBV) - Wiesen, Hecken, Rabatten, offene Flächen für Spiel und Erholung, 
Gärten, Parks sowie Teiche und Weiher. Als Grünflächen können auch Frei-
zeitanlagen, Wege, begrünte Tiefgaragen, Flächen mit Rasengittersteinen 
und dergleichen (z.B. Retentionsbecken) gelten, wenn diese Flächen den 
Zweck der ordentlichen Grünflächen erfüllen und entsprechend wirken. 
Absatz 3 entspricht der bisherigen Regelung (vgl. § 24 Abs. 3 Anhang PBV. 
Mit der Regelung in Absatz 4 soll die bundesrechtlich vorgegebene Offen-
legung von eingedolten Gewässern begünstigt werden. Da eingedolte Ge-
wässer nach ihrer Offenlegung nicht mehr zur anrechenbaren Grünfläche 
zählen, würde derjenige bestraft, der auf seinem Grundstück eine Offenle-
gung realisiert. Die Regelung in Absatz 4 soll diesen Fehlanreiz beseitigen.  

 
► Der Regierungsrat setzt die §§ 11 und 18 gemeindeweise in Kraft (vgl. § 69 

PBV). 
Urteile  – 
Hinweise – 
Verweise – 
Skizzen – vgl. Figur 8.1 (Anrechenbare Grundstücksfläche) des Anhangs 2 zur IVHB 

 https://baurecht.lu.ch/-/media/Baurecht/Dokumente/Konkordat_Anhang_2.pdf?la=de-CH 
Muster BZR – Artikel 4 Absatz 3 (Wohnzone, GZ) 

– Artikel 5 Absatz 5 (Arbeitszone, GZ)  
– Artikel 6 Absatz 3 (Wohn- und Arbeitszone, GZ) 
 https://baurecht.lu.ch/Anwendungshilfen 
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